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Amtliche Bekanntmachungen

Bekanntmachungen der Stadt Drebkau/Drjowk

Amtliche Bekanntmachung zur Beteiligung der Öffentlichkeit zum Entwurf der 1. Änderung 
des Flächennutzungsplans der Stadt Drebkau nach § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches (BauGB)

Die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dreb-
kau/ Drjowk haben in ihrer Sitzung am 23.11.2021 mit Beschluss- 
Nr. 101/2021 den Entwurf der 1. Änderung des Flächennutzungs-
plans der Stadt Drebkau/Drjowk einschließlich Begründung und 
Umweltbericht in den Fassungen Oktober 2021 / Dezember 2019 
bestätigt und zur Offenlage bestimmt. Der Beschluss wurde mit 
Stimmenmehrheit gefasst.

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB 
sowie die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Trä-
ger öffentlicher Belange § 4 Abs. 1 BauGB sowie die Beteiligung der 
Nachbargemeinden fand in der Zeit vom 19.07.2021 bis 19.08.2021 
statt.

Durch die 1. Änderung des Flächennutzungsplans sollen die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen zur Errichtung einer Photovol-
taik-Freiflächenanlage geschaffen werden. Der Geltungsbereich 
der Planänderung ist im beigefügten Übersichtsplan dargestellt.
Der Entwurf der 1. Änderung des Flächennutzungsplans einschließ-
lich der Begründung und Umweltbericht liegt in der Zeit

vom 6. März 2023 bis einschließlich 6. April 2023

öffentlich zur Einsichtnahme in der Stadtverwaltung Drebkau/ 
Drjowk aus. Die Unterlagen können während der Dienstzeiten der 
Stadtverwaltung Drebkau/Drjowk, Spremberger Straße 61, 03116 
Drebkau/ Drjowk im Bauamt, Zimmer 5, eingesehen werden. Eine 
Einsichtnahme außerhalb der Dienstzeiten ist nach vorheriger tele-
fonischer Absprache (Tel.: 035602/562-36 und -22) möglich.
Die Unterlagen, die Gegenstand der öffentlichen Auslegung sind, 
werden gemäß § 4a BauGB zusätzlich in das Internet eingestellt 
und können während der Auslegungsfrist auf der Homepage der 
Stadt Drebkau/Drjowk www.drebkau.de unter der Rubrik „Rathaus 
- Offenlagen“ eingesehen werden.

Während der Auslegungsfrist können von jedermann Hinweise, 
Bedenken und Anregungen zum Entwurf schriftlich oder während 
der Dienstzeiten zur Niederschrift vorgebracht werden. Stellung-
nahmen können auch per Mail unter der Adresse sekretariat@dreb-
kau.de abgegeben werden.
Nicht fristgerecht vorgebrachte Hinweise können gem. § 4 a Abs. 6 
BauGB bei der Beschlussfassung unberücksichtigt bleiben, sofern 
die Stadt deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen 
und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von 
Bedeutung ist.
Es wird darauf hingewiesen, dass ein Antrag nach § 47 Verwal-
tungsgerichtsordnung unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendun-
gen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen 
der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber 
hätten geltend gemacht werden können.
Es wird darauf hingewiesen, dass der Inhalt der zur Einsicht ausge-
legten Unterlagen maßgeblich ist.

Zu diesen Planverfahren sind folgende Arten umweltbezogener In-
formationen verfügbar:
Umweltbericht sowie in folgender Auflistung enthaltene Fach-
gutachten / Stellungnahmen
Als Teil der Begründung enthält der Umweltbericht umweltrelevan-
te Informationen zur Bestandsaufnahme und zu Bewertungen des 
Umweltzustandes sowie die Prognose / Bewertung der Auswirkun-
gen der Planung. Die Kernaussagen im Hinblick auf die Auswirkun-
gen der Planung stellen sich im Umweltbericht und in den umwelt-
bezogenen Stellungnahmen wie folgt dar:

Schutzgut  Art der Information

Boden
	 •	Umweltbericht	von	Dezember	2019
  o  Böden sind schwach humose Sande  
    bei meist nicht tiefem Grundwasser
  o  Durch den Bau, wie durch die Nutzung als 
    Lagerplatz ist der Boden wesentlich verän-
    dert worden
	 •	Stellungnahme	der	LEAG	vom	07.02.2022
  o  Untersuchungsgebiet befindet sich regio-
    nalgeologisch am Ostrand des Altdöberner 
    (Drebkauer) Beckens
  o  Das Untersuchungsgebiet befindet sich im 
    Bereich der bergbaulichen Grundwasserab-
    senkung durch den Tagebau Welzow Süd

Mensch
	 •	Umweltbericht	von	Dezember	2019
  o  das Bauvorhaben stellt keine neue Emis-
    sionsquelle (Staub, Lärm, Gerüche, Schad-
    stoffe, Stickoxide. Schlagschatten ö. ä.)
  o  mögliche bestehende Belastungen können 
    kurzzeitig in Form von Staub und Lärm 
    durch Land- und Forstwirtschaft, Lärm, 
    Staub durch Bergbau und Rekultivierungs-
    arbeiten sowie Lärm und Staub durch Rück
    bau und Abbrüche im Bergbau entstehen.
  o  Mögliche kurzzeitige und auf die Bauzeit 
    beschränkte Belastungen in Form von Lärm 
    und Staub können durch die Anlieferung 
    von Baustoffen, die Rammarbeiten für die 
    Modulständerung sowie Pflegearbeiten der 
    Vegetationsfläche auftreten
  o  Keine Maßnahmen erforderlich

Altlasten
	 •	Umweltbericht	von	Dezember	2019
  o  keine Altlasten im Geltungsbereich bekannt
	 •	Stellungnahme	des	Landkreises	Spree	Neiße/
   untere Naturschutzbehörde vom 12.08.2021
	 •	Im	Geltungsbereich	befindet	sich	eine	festge-
   stellte stofflich schädliche Bodenveränderung 
   im Sinne des § 2 Abs. 3 Bundes-Bodenschutzge-
   setz (BBodSchG)
	 •	Der	ehemalige	Lagerplatz	„Getreidewirtschaft	
   Cottbus/Landhandel Drebkau GmbH“ wird 
   unter der Registernummer 01197041 im Altlas-
   tenkataster des Landkreises geführt

Klima und Luft
	 •	Umweltbericht	von	Dezember	2019
	 •	Planung	bringt	keine	neuen	Emissionsquellen	
   hervor
	 •	Temporär	kann	es	während	der	Aufbauphase	
   eine sehr geringe Erhöhung des Anliegerver-
   kehrs entstehen, sowie zu Lärmimmissionen
    durch das Rammen
	 •	Die	Pflege	erfolgt	ein	bis	max.	zwei	Mal	pro	
   Jahr, was temporär jeweils Lärm und je nach 
    Witterung Staub erzeugt
	 •	Bestehende	Emissionsquellen	im	näheren	
   Umfeld sind:
	 	 •	Lärm	durch	Bahnbetrieb



Nr. 06/2023 – 3 – Drebkau/Drjowk

	 	 •	-	Lärm	durch	Schrottaufbereitung
	 	 •	-	Lärm,	Abluft	vom	Glaswerk
	 	 •	-	Stickoxide,	Blei,	Reifenabrieb,	Lärm	durch	
    Anliegerverkehr
	 	 •	-	Stickoxide,	Blei,	Reifenabrieb,	Lärm	durch	
    Durchfahrt-/Ortsverbindungsverkehr auf 
    alter B169
	 	 •	-	Stickoxide	der	Heizungsanlagen	von	
    Wohngebäuden
	 	 •	-	Staub,	Lärm	und	Gerüche	durch	Land-,	
    Forstwirtschaft und Pferdesport
	 	 •	-	Stallabluft	nur	sehr	gering	und	nur	bei	Süd-
    ostwind
	 	 •	-	Stäube,	Lärm	durch	Bau-	und	Sanierungs-
    tätigkeit jeweils zeitweilig im Stadtgebiet
	 	 •	-	Lärm	durch	Nutzung	des	Sportplatzes

Landschaftsbild
	 •	Umweltbericht	von	Dezember	2019
	 •	Das	Stadtbild	wird	durch	die	Bahntrasse	
    Cottbus – Großenhain in den alten westlichen 
    und den neuen östlichen Stadtteil gegliedert.
	 •	Das	Landschaftsbild	ist	in	der	Region	in	einem	
    langsamen aber ständigen Wandel.

Biotope und Arten
	 •	Umweltbericht	von	Dezember	2019
	 •	Die	Biotope	innerhalb	des	B-Plangebietes	sind	
   bedingt durch die Nutzung als Lagerplatz von 
   Schüttgut aus dem Landhandel und der Ge-
   treidereinigung fast ausschließlich sehr kurzle-
   big.

Kultur- und sonstige Sachgüter
	 •	Umweltbericht	vom	Dezember	2019
  o  keine Denkmale im Geltungsbereich
  o  Geltungsbereich nicht benachbart zu 
    Denkmalstandorten (kein Umgebungs-
    schutz vorliegend)
	 •	keine	Bodendenkmale	bekannt

Naturschutz und Landschaftspflege
	 •	Stellungnahme	des	Landkreises	Spree	Neiße/
   untere Naturschutzbehörde vom 12.08.2021
	 •	Die	Belange	des	Naturschutzes	und	Land-
   schaftspflege sind durch die Änderung nicht 
   betroffen.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Grundla-
ge des § 3 BauGB in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 Buchst. e DSGVO 
und dem Brandenburgischen Datenschutzgesetz. Sofern Sie ihre 
Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie 
keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informa-
tionen entnehmen Sie bitte dem Formblatt: „Informationspflich-
ten bei der Erhebung von Daten im Rahmen der Öffentlichkeits-
beteiligung nach BauGB (Art. 13 DSGVO)“, welches mit ausliegt.

Ende der Bekanntmachungen der Stadt Drebkau/Drjowk
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Bekanntmachungen anderer Behörden

Bekanntmachung über die Auslegung der wasserrechtlichen Erlaubnis für die
Gewässerbenutzung im Zusammenhang mit dem Tagebau Welzow-Süd 2023 bis 2035

Die Lausitz Energie Bergbau AG hat mit Schreiben vom 30.07.2021 
die Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis gemäß § 8 Abs. 1 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) für Gewässerbenutzungen im Zu-
sammenhang mit dem Tagebau Welzow-Süd 2023 – 2035 bean-
tragt.

Der Antrag umfasst folgende Gewässerbenutzungen:

 -  Entnehmen, Zutagefördern, Zutageleiten und Ableiten von 
  Grundwasser (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 WHG) in einer Höhe von max. 54 
  Mio. m³/a
 -  Einleitung des gehobenen Grundwassers in Gewässer (§ 9 Abs. 1 
  Nr. 4 WHG)
 -  Absenken und Umleiten von Grundwasser im Zusammenhang 
  mit der Dichtwand Welzow-Süd (§ 9 Abs. 2 Nr. 1 WHG).

Die Voraussetzungen zur Erteilung dieser Erlaubnis liegen vor, 
so dass die Erlaubnis mit Datum vom 29.12.2022 durch das 
LBGR erteilt wurde.

Die zuständige Behörde hat gem. § 27 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) und in entspre-
chender Anwendung des § 74 Absatz 5 Satz 2 des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes (VwVfG) die Entscheidung zur Zulassung oder 
Ablehnung des Vorhabens öffentlich bekannt zu machen sowie in 
entsprechender Anwendung des § 74 Absatz 4 Satz 2 und 3 des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) den Bescheid für einen Zeit-
raum von 2 Wochen zur Einsicht auszulegen.

Die wasserrechtliche Erlaubnis für die Gewässerbenutzung im Zu-
sammenhang mit dem Tagebau Welzow-Süd 2023 bis 2035 liegt in 
der Zeit vom

06. März 2023 bis einschließlich 20. März 2023

in der Stadtverwaltung Drebkau, Spremberger Straße 61, 03116 
Drebkau im Bauamt, Zimmer 5, während der Dienstzeiten zur allge-
meinen Einsicht öffentlich aus.

Montag   9.00 – 12.00 Uhr und 13.30 – 15.30 Uhr
Dienstag   9.00 – 12.00 Uhr und 13.30 – 17.00 Uhr
Mittwoch  9.00 – 12.00 Uhr und 13.30 - 15.00 Uhr
Donnerstag  9.00 – 12.00 Uhr und 13.30 - 17.00 Uhr
Freitag   9.00 – 12.00 Uhr

Die Ergebnisse der Umweltverträglichkeitsprüfung für das Vorha-
ben und die Behör-denentscheidung werden gem. § 27 UVPG und 
§ 20 UVPG im UVP-Portal des Bundes unter https://www.uvp-portal.
de/ ab dem 06. März 2023 zugänglich gemacht. Die Ergebnisse der 
Umweltverträglichkeitsprüfung für das Vorhaben und die Behörde-
nentscheidung können zusätzlich auf der Homepage des LBGR htt-
ps://lbgr.branden-burg.de/lbgr/de/ → Aktuell → Bürgerinformation 
→ wasserrechtliche Erlaubnisverfahren → Planfeststellung Bergbau 
→ Tagebau Welzow-Süd, wasserrechtliches Erlaubnisverfahren - Er-
laubnisbescheid ab dem 16. Januar 2023 eingesehen werden. Maß-
geblich ist der Inhalt der ausgelegten Unterlagen (§ 20 Absatz 2 Satz 
2 UVPG, § 27a Abs. 1 Satz 4 VwVfG).

Es wird darauf hingewiesen, dass
1.  mit Ende der Auslegungsfrist der Erlaubnisbescheid gegenüber 
  den Betroffenen als zugestellt gilt.

2.  gegen den Erlaubnisbescheid innerhalb eines Monats nach Be-
  kanntgabe des Bescheides Widerspruch erhoben werden kann.
  Der Widerspruch ist schriftlich oder mündlich zur Niederschrift 
  beim Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Branden-
  burg (LBGR), Inselstraße 26, 03046 Cottbus einzulegen.

3.  Hinweis zur Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO):
  Aufgrund der seit dem 25. Mai 2018 anwendbaren DSGVO wird 
  darauf hingewiesen, dass im Rahmen der Beteiligung der Öffent-
  lichkeit im o.g. Erlaubnisverfahren die mitgeteilten personenbe-
  zogenen Daten vom LBGR ausschließlich für das Erlaubnisver-
  fahren erhoben, gespeichert und verarbeitet werden. Sie wer-
  den so lange gespeichert, wie dies unter Beachtung der gesetzli-
  chen Aufbewahrungsfristen für die Aufgabenerfüllung erforder-
  lich ist. Die Daten können an den Vorhabenträger zur Auswer-
  tung der Stellungnahmen weitergegeben werden.
  Insoweit handelt es sich um eine erforderliche und somit recht-
  mäßige Verarbeitung aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung 
  gem. Art. 6 Abs. 1 Satz 1 c) DSGVO. Weitere Informationen zum 
  Datenschutz finden Sie unter: https://lbgr.branden-burg.de/
  lbgr/de/datenschutz/

Landesamt für Bergbau,
Geologie und Rohstoffe

Ende der Bekanntmachungen anderer Behörden

Ende der amtlichen Bekanntmachungen
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Amtliche Mitteilungen

Mitteilungen Stadt Drebkau/Drjowk

Erreichbarkeit der Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher
Ortsteil Casel/Kózle   Sprechzeiten unter „www.casel-dorf.de“
    Telefonisch erreichbar unter 035602 52877, Ortsvorsteherin Frau Angela Krohn
Ortsteil Domsdorf/Domašojce Telefonisch erreichbar unter 035602 20814 oder 0152 56100503
    Ortsvorsteher Herr Siegfried Krengel
Ortsteil Drebkau/Drjowk   Telefonisch erreichbar unter 0175 2935929, Ortsvorsteher Herr Torsten Richter
Ortsteil Greifenhain/Maliń   Sprechstunde nach Vereinbarung, Telefonisch erreichbar unter
    035602 722 oder 0163 3647137, Ortsvorsteher Herr Rüdiger Krause
Ortsteil Jehserig/Jazorki   Sprechstunde jeden 2. Montag im Monat in der Zeit von 18.30 - 20.00 Uhr
    im Büro des Ortsvorstehers,
    Telefonisch erreichbar unter 0174 9239049 oder 035602 439170,
    Ortsvorsteher Herr Mario Zucker
Ortsteil Kausche/Chusej   Telefonisch erreichbar unter 0173 3816193, Ortsvorsteher Herr Mike Köthen
Ortsteil Laubst/Lubošc   Telefonisch erreichbar unter 035602 21177 oder 0170 4835523 Ortsvorsteherin Frau Ines Halka
Ortsteil Leuthen/Lutol   Telefonisch erreichbar unter 035602 23536, Ortsvorsteher Herr Hans-Eberhard Heßmer
Ortsteil Schorbus/Skjarbošc Telefonisch erreichbar unter 0171 8966156, Ortsvorsteher Herr Frank Schätz
Ortsteil Siewisch/Źiwize   Telefonisch erreichbar unter 0175 2943092, Ortsvorsteher Herr Wolfgang Just

Ende der Mitteilungen der Stadt Drebkau/Drjowk
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Mitteilungen Stadt Drebkau/Drjowk
für den Ortsteil Kausche/Chusej

Ende der Mitteilungen der Stadt Drebkau/Drjowk
für den Ortsteil Kausche/Chusej

Einwohnerversammlung
für den Ortsteil Kausche/Chusej

Datum:  02.03.2023    Beginn:   19:00 Uhr
Ort:  Bürgerhaus Kausche, 03116 Drebkau/Drjowk OT Kausche/Chusej, An den Steinen 7

Tagesordnung
TOP 01  Begrüßung und Eröffnung
TOP 02  Glasfaserausbau
TOP 03  Wohngebiet Kausche/Chusej II
TOP 04  Kitaneubau
TOP 05  Gewerbe- und Industriegebiet (GI Lausitztrasse)
TOP 06  allgemeine Informationen / Termine Veranstaltungen der Stadt Drebkau/Drjowk
TOP 07  Fragen / Anregungen von Einwohnerinnen und Einwohnern

Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner,
Sie können Anfragen in wichtigen Gemeindeangelegenheiten, die nicht von der Tagesordnung der Einwohnerversammlung erfasst sind, 
bis spätestens zwei Tage vor der jeweiligen Einwohnerversammlung bei der Stadtverwaltung einreichen.

Per E-Mail:  sekretariat@drebkau.de

Betreff:   Einwohnerversammlung Ortsteil Kausche/Chusej

Per Post:   Bürgermeister
  Herrn Köhne
  Spremberger Straße 61
  03116 Drebkau/Drjowk

Die Anfragen werden vom Bürgermeister in der Einwohnerversammlung beantwortet. Zu dieser Versammlung sind alle Einwohnerinnen 
und Einwohner des Ortsteils Kausche/Chusej recht herzlich eingeladen.

gez. Paul Köhne
Bürgermeister
Stadt Drebkau/Drjowk

Hinweis: Die Einwohnerversammlungen werden nicht nach EbetS durchgeführt.



Nr. 06/2023 – 7 – Drebkau/Drjowk

Mitteilungen Stadt Drebkau/Drjowk
für den Ortsteil Schorbus/Skjarbošc

Jagdgenossenschaft Schorbus
Einladung zur Genossenschaftsversammlung

Am Freitag, den 17.03.2023 findet um 19:00 Uhr im Vereinshaus in Schorbus unsere nächste Genossenschaftsversammlung statt.
Dazu laden wir alle Eigentümer der bejagbaren Flächen und Jäger der Pächtergemeinschaft herzlich ein.
Bitte bringen sie einen aktuellen Eigentumsnachweis oder gültige Vollmacht mit.

Tagesordnung: 
1.  Eröffnung der Versammlung und Feststellung der Ordnungsmäßigkeit
2.  Bericht des Vorstandes
3.  Bericht des Kassenführers und Kassenprüfers
4.  Haushaltsplan 2023/24
5.  Beschluss (1) zur Entlastung des Vorstandes und Kassenführers
6.  Bericht der Jägergemeinschaft
7.  Beschluss (2) zur personellen Änderung der Pächtergemeinschaft
8.  Beschluss (3) zur Vergabe der Begehungsscheine
9.  Neuwahl des Vorstandes und Kassenführers
10.  Sonstiges
11.  Auszahlung des Reinertrages an die Eigentümer

Im Anschluss daran, lädt sie die Pächtergemeinschaft herzlich zu einem gemeinsamen Wildessen ein.

Der Vorstand
Vorstandvorsitzender
B. Koall

Wir haben für sie zwei zusätzliche Auszahlungstermine vorgemerkt.

 1. Termin: Sonntag, den 19.03.2023 in der Zeit von 9:30 – 11:30 Uhr
 2. Termin: Montag, den 20.03.2023 in der Zeit von 18:00 – 20:00 Uhr

Beide Termine finden im Vereinshaus in Schorbus statt. Auch hier bringen sie bitte den Eigentumsnachweis bzw. Vollmacht mit.

Ende der Mitteilungen der Stadt Drebkau/Drjowk
für den Ortsteil Schorbus/Skjarbošc

Ende der amtlichen Mitteilungen
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